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Nr. Massnahme Beschreibung 

1 

 

Hygiene-Empfehlungen des BAG 

Die Hygiene-Empfehlungen sind im ganzen Schulhaus uneingeschränkt 
einzuhalten. 

Wir sind insbesondere bestrebt, in allen Belangen des Schulalltags den 
geforderten Mindestabstand einzuhalten, wenn immer dies möglich ist. 

2 

 

Händehygiene 

In jedem Stockwerk steht eine Station zur Händedesinfektion. 

Bitte beachten Sie, dass gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife eine 
genügende Handhygiene darstellt. Die Desinfektionsmittel sollten deshalb nur im 
Bedarfsfall angewendet werden. 

3 

 

Gerätedesinfektion 

In allen Räumen stehen Desinfektions-Tücher zur Reinigung von exponierten 
Gegenständen (z.B. PC-Tastaturen) zur eigenverantwortlichen Anwendung durch 
die Benutzer bereit. 

4 

 

Raumreinigung und Desinfektion exponierter Gebäudeteile. 

Auf allen Stockwerken stehen verschliessbare Abfallkübel für die Entsorgung 
potenziell kontaminierter Materialien bereit (Reinigungstücher, Taschentücher, 
Gesichtsmasken). 

Besonders exponierte Gegenstände, wie z.B. Türfallen, werden durch den 
Hausdienst mehrmals täglich desinfiziert. 

5 

 

Plexiglas-Schutzwände 

Schutzwände kommen dort zum Einsatz, wo der Mindestabstand im direkten 
Kontakt nicht immer eingehalten werden kann. 

6 

 

Wegweisungsbefugnis durch Vorgesetzte/Lehrpersonen 

Kranke Personen werden nach Hause geschickt und angewiesen, die Selbst-
Isolation gemäss BAG zu befolgen. 

7 

 

Abstand halten 

Schulzimmer, Gänge, Treppenhäuser und Aufenthaltsbereiche sind so eingerichtet 
und signalisiert, dass die geforderten Mindestabstände wenn möglich eingehalten 
werden können. Wo der Mindestabstand nicht gewährleistet ist, sind 
grösstmögliche Abstände sowie konstante und kontrollierte Sitzordnungen 
einzuhalten und es werden weitere geeignete Schutzmassnahmen (z.B. Masken) 
eingesetzt. 

8 

 

Lüftung 

Schulhaus Lagerstrasse 102: Automatische Lüftung (Minergie-Gebäude). Die 
maximale Luftmenge an frischer und gereinigter Aussenluft wird zu- und abgeführt.  

Schulhaus Lagerstrasse 41: Die Lehrpersonen werden angewiesen, nach 
Möglichkeit die Fenster zu öffnen, mindestens nach jeder Unterrichtslektion. 

9 

 

Masken 

Für alle Klassen der MPA gilt auf Empfehlung der Aerztegesellschaft die 
Maskentragepflicht im Unterrichtszimmer. 

In allen anderen Lehrgängen, sowohl in der Grund- als auch in der Weiterbildung, 
ist die Maskentragepflicht in allen Bereichen der Schule komplett aufgehoben. 

In der Weiterbildung (primär in den Lehrgängen mit medizinischem Personal) 
besteht weiterhin die Möglichkeit auf Wunsch der Mehrheit der Absolventen/-innen 
eine Maskentragepflicht im Unterricht aufrechtzuhalten.  

  



COVID-19 Schutzkonzept   
 

Schutzkonzept Sportunterricht 

 Der Sportunterricht kann unter Einhaltung der Vorgaben des Bundes stattfinden. 

 Die Maskenpflicht gilt nicht während des Sportunterrichts. 

 Es gelten keine weitergehenden besonderen Vorschriften. Der Aufenthalt im Wasser und 
Schwimmen sind möglich, da Coronaviren nicht durch das Wasser übertragen werden 
können. 

 Sportgeräte sind nach dem Gebrauch (Wechsel von Klassen) zu desinfizieren. 

 

Massnahme Erläuterung Verantwortlichkeit 

 

 Sitz- und Liegeflächen mit 
mitgebrachtem Handtuch 
abdecken ist Pflicht 

 

 Gerät nach jeder Benutzung 
selbst desinfizieren 

 
 

Sport-Lehrperson 

 

Bei Symptomen zu Hause 
bleiben. 
 
Vorgesetzte und Lehrpersonen 
haben das Recht und die Pflicht, 
kranke Personen nach Hause zu 
schicken. 

Sport-Lehrperson 

 

 Unterricht wird in Ganzklassen 
durchgeführt 

 Grösstmögliche Distanz halten. 

 Auf anstrengende Übungen, 
welche übermässige Re-
spiration und Transpiration 
auslösen, ist zu verzichten 

Sport-Lehrperson 

 

Der Unterricht findet nur in den 
regulären Sportklassen statt. Mit 
der Klassenliste und der 
Absenzenkontrolle wird die 
Präsenz lückenlos dokumentiert. 

Sport-Lehrperson 
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